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Sachverhalt: 
 
Aufgrund der Corona-Verordnungen der Landesregierung war der Betrieb der Kindertagestätten, 
sowie der Präsenzunterricht und die Betreuung in der Grundschule in der Zeit vom 15.12.2020 
bis 19.02.2021 eingestellt. In dieser Zeit fand in den Einrichtungen lediglich eine Notbetreuung 
statt.  
 
Herr Ministerpräsident Kretschmann hat mit Schreiben vom 26. Januar 2021 mitgeteilt, dass das 
Land Baden-Württemberg 80% der entfallenen Gebühren wegen der aktuellen Schließungen 
übernehmen wird. Somit verbleiben 20% der ausgefallenen Beiträge ohne Gegenfinanzierung 
bei den Trägern der Einrichtungen.  
 
 
Grundschule Grünkraut 
Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung der Grundschule 
Grünkraut, wurde die Erhebung der Gebühren für die Betreuung der Schüler (Kernzeitbetreuung 
und Nachmittagsbetreuung), nach einer Empfehlung des Gemeindetages, für die Monate Januar 
und Februar 2021 vorläufig ausgesetzt.  
 
Somit wurden folgende Gebühren von der Gemeinde noch nicht erhoben:  

Januar 2021: 3.408,50 € 
Februar 2021 3.350,50 € 
Summe: 6.759,00 € 

 
Der nach Erhalt der Landesmittel voraussichtlich bei der Gemeinde Grünkraut verbleibende 
Anteil von 20% wäre rund 1.350 €. 
 
Die Gebühren für die Notbetreuung während der Schließung der Grundschule für die Monate 
Januar und Februar 2021 wurden von der Gemeinde Grünkraut in Höhe von insgesamt 437,50 € 
erhoben.  
 
Für die letzte Februarwoche 2021 (22.02. bis 26.02.2021), in der wieder Unterricht und 
Betreuung in der Grundschule erfolgt ist, werden keine Gebühren erhoben. Dies ist ein Ausgleich 
für die Erhebung der Gebühren für die Zeit vom 15.12. bis 18.12.2020, in der kein 
Präsenzunterricht und keine Betreuung in der Schule erfolgt ist, die Gebühren aber für den 
ganzen Monat Dezember erhoben wurden.  
Die Gebühren ab dem Monat März 2021 werden regulär erhoben.  



 
 
 
Kath. Kindertagesstätten Grünkraut 
Der Empfehlung, dass die Gebühren für die Betreuung während der Corona-bedingten 
Schließung der Einrichtungen vorläufig nicht erhoben werden, hat sich in Abstimmung mit der 
Gemeinde Grünkraut auch die Kath. Kirchengemeinde Grünkraut als Träger der Kath. 
Kindertagesstätten in Grünkraut angeschlossen.  
 
Von der Kath. Kirchengemeinde wurden während der Schließzeit ebenfalls die Gebühren für die 
Notbetreuung erhoben. Abzüglich dieser Gebühren beträgt der Stand der nicht erhobenen 
Kindergartengebühren:  
 

Januar 2021: 14.754,00 € 
Februar 2021: 14.848,00 € 
Summe: 29.602,00 € 

 
Für die letzte Februarwoche 2021 (22.02. bis 26.02.2021), in der wieder Betreuung in den 
Kindertagesstätten erfolgt ist, werden keine Gebühren erhoben. Dies ist ein Ausgleich für die 
Erhebung der Gebühren für eine Woche vor den Weihnachtferien im Dezember (15.12. bis 
18.12.2020) in dem keine Betreuung in den Einrichtungen erfolgt ist, die Gebühren aber für den 
ganzen Monat Dezember erhoben wurden.   
Die Gebühren ab dem Monat März 2021 werden regulär erhoben.  
 
Die Gemeinde Grünkraut beteiligt sich am Abmangel der kath. Kindertagesstätten nach den 
vorliegenden Verträgen mit der Kath. Kirchengemeinde vom 20.11.2013 mit 95%. Sofern die 
kath. Kirchengemeinde Grünkraut in Abstimmung mit der Gemeinde Grünkraut auf die Erhebung 
der Gebühren für die Monate Januar und Februar 2021 endgültig verzichtet, beträgt der von der 
Gemeinde Grünkraut zu übernehmende Betrag dann 28.121,90 €. Der nach Erhalt der 
Landesmittel (80% des Gebühren-Ausfalls) voraussichtlich bei der Gemeinde Grünkraut 
verbleibende Anteil von 20% wäre rund 4.440 €. 
 
 
Finanzierung: 
 
siehe Sachverhalt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Gebühren für die Betreuung der Schüler (Kernzeitbetreuung und 
Nachmittagsbetreuung) an der Grundschule Grünkraut werden von der Gemeinde 
Grünkraut für die Januar 2021 und Februar 2021 nicht erhoben. Davon ausgenommen 
sind die Gebühren für die erfolgte Notbetreuung.  
 

2. Die Gemeinde Grünkraut stimmt zu, dass die Kindergartengebühren für die Kath. 
Kindertagesstätten Grünkraut von der Kath. Kirchengemeinde Grünkraut für die Monate 
Januar 2021 und Februar 2021 nicht erhoben werden. 

 
 


